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Anwendbarkeit ausländischen Rechts 

Risiken 

Lösungsansätze 

 

Im Angebot 

INHALTSÜBERSICHT 
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Ausländisches Recht für 
unseren Shop 
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Anwendbares Recht: Welches Recht findet auf eine 
Auseinandersetzung Anwendung 

Gerichtsstand: Welches Gericht ist für einen Streit 
gegebenenfalls zuständig 

Das kann im gleichen Streit unterschiedlich sein 

Wesentlicher Punkt: Ausrichtung auf Personen mit 
Wohnsitz im jeweiligen Ausland 

 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

GRUNDLAGEN 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



Beispiele aus der 
Rechtsprechung 
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Sitz in Luxemburg 

Diverse rechtliche Auseinandersetzungen in 
Deutschland 

Ohne Weiteres: Gerichtsstand in Deutschland und 
Anwendung deutschen Rechts 

 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

BEISPIEL: AMAZON 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Klage in Deutschland gegen Kunden aus 
Holland 

Klage unzulässig, weil Gerichte in den 
Niederland zuständig sind 

Argumente 

Wij spreken nederlands 

Anfahrtsbeschreibung aus Holland 

Internationale Telefonnummer 

 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

BEISPIEL: WOHNMOBILVERMIETER 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Autokauf in Hamburg nach Anzeige auf 
mobile.de 

Klage in Österreich nach 
österreichischem Recht 

Argumente 

.eu-Domain 

Internationale Telefonnummer 

Vorherige Anfrage: Verkauf an 
Österreicherin möglich?  

 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

BEISPIEL: AUTOWERBUNG AUF DER WEBSITE 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



Ausrichtung – Wann ist 
sie gegeben? 
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Frage, wann Ausrichtung vorliegt, ist Ergebnis einer 
Gesamtabwägung 

Viele eindeutige Kriterien 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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11 Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG: EINDEUTIGE KRITERIEN 

Angebot einer 
Länderauswahl 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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12 Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG: EINDEUTIGE KRITERIEN 

Übersetzung in „eindeutige Sprachen“ 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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13 Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG: EINDEUTIGE KRITERIEN 

Werbung bei google.at 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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14 Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG: EINDEUTIGE KRITERIEN 

Angabe von 
Versandkosten oder 
Lieferzeiten in  
konkrete Länder 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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15 Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG: EINDEUTIGE KRITERIEN 

Aktive Nutzung einer eindeutige Domain 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Ausdrückliche Wahlmöglichkeit bei Ländern 

Übersetzung in ‚eindeutige‘ Sprachen 

Länderspezifische Google-Werbung 

Angabe konkreter Versandkosten oder Lieferzeiten in 
einzelne Länder 

Aktive Verwendung einer Länder-TLD 

Eindeutige Währungen (CHF, GBP, PLN) 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG – EINDEUTIGE KRITERIEN 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Angabe von internationalen Telefonnummern (+49 …) 

Angabe von Anfahrtswegen aus dem Ausland 

Sprachauswahl-Möglichkeiten 

Internationaler Charakter der angebotenen 
Dienstleistung oder Produktauswahl 

Werbung mit internationaler Kundschaft, insb. aus 
bestimmtem Land (z.B. Wiedergabe entsprechender 
Kundenbewertungen und -kommentare) 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG – SONSTIGE KRITERIEN 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Fazit: ausländisches Recht für deutsche Online-Shops im 
B2C-Verkehr fast immer maßgeblich 

Einziger effektiver Ausschluss: Keine Lieferung an 
ausländische Adressen 

Aber: Internationale Ausrichtung nicht gleichbedeutend 
mit Ausrichtung auf einzelne Länder 

Ausländisches Recht für unseren Shop 

AUSRICHTUNG 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



Risiken 
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Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten und   

Anwendbarkeit ausländischen Rechts 

Gerichtsstandsvereinbarungen und Rechtswahlklauseln 
in AGB helfen nicht 

Doppelte Komponente 

Verhältnis zum ausländischen Kunden = Kulanz 

Verhältnis zum Wettbewerber oder Behörden = ? 

Risiken 

KONSEQUENZEN EINER AUSRICHTUNG 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 
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Kopplungsverbot bei Gewinnspielen in der Schweiz 

Angabe des Hostproviders im Impressum in Frankreich 

Hohe Strafen bei Datenschutzverstößen in Italien 

Annahme des Angebots des Kunden sollte in Spanien 
ausdrücklich erklärt werden 

Pflicht zur Preisangabe in lokaler Währung 

Pflicht zu polnischsprachigen AGB in Polen 

6 Jahre Gewährleistung in England 

Ausdrückliche Zustimmung zu Cookies in Holland 

Risiken 

BEISPIELE FÜR ABWEICHENDES RECHT  

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



Lösungsansätze 
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Ländershops von Afghanistan bis Zimbabwe 

Race to the top 

Differenzierung innerhalb der AGB 

Ländergruppen (D-A-CH, BeNeLux, Nordic) 

Other-Country-Shop (Rest-of-the-World) 

Risikolösung 

 

Varianten schließen einander nicht aus und können 
teilweise kombiniert werden 

Lösungsansätze 

GRUNDSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



  Pro Contra 

Ländershops 
• volle Compliance 
• vollständige Lokalisierung 

• hohe Kosten 
• hoher administrativer Aufwand 

Race-to-the-top 
• einheitliche Lösung 
• einheitliches Handling 

• hoher Aufwand 
• bei großer Zahl von Ländern nicht 

praktikabel 

Differenzierung in 
AGB 

• nur eine AGB 
• betrifft nur Verhältnis zum 

Kunden und kann seltsam wirken 
• keine Lösung für Shop selbst 

Ländergruppen 
• Spezifika werden jeweils 

abgefangen 
• Bündelung ähnlicher Länder 

• Race to the top 
• nur bei kleiner Zahl an Ländern 

praktikabel 

Other-Country-Shop 
• keine Ausrichtung auf einzelne 

Länder 

• keine Bewerbung des Shops 
möglich 

• Restrisiko der Annahme einer 
Ausrichtung 

Risikolösung • geringe Initialkosten 
• hohes Risiko der 

Inanspruchnahme später 
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Ausgangspunkt: rein deutscher Shop 

mit Beginn von Lieferungen in die Schweiz und 
Österreich  Aufbau eines einheitlichen D-A-CH-Shops  

Ausbau der Lieferungen und Differenzierungspotenzial:  
 Öffnung von Ländershops 

mit Beginn von Lieferungen in andere Länder  Other 
Country Shop 

mit Intensivierung der Lieferung in einzelne Länder und 
Ausrichtung  Öffnung weiterer Ländershops 

Lösungsansätze 

STEP-BY-STEP-ANSATZ 

Dr. Martin Schirmbacher | HÄRTING Rechtsanwälte | @mschirmbacher 



Fazit und Tipps 



Lieferung ins Ausland 
führt häufig zur 
Anwendbarkeit 
ausländischen Rechts 



Verhinderung nur durch 
Ausschluss der Lieferung 



Lösungsmöglichkeit 
Other-Country-Shop 



Internationalisierung 
kann Step-by-Step 
erfolgen 



Unterschätzen Sie bei 
einem Internationalisie-
rungsprojekt die 
rechtliche Komponente 
nicht 



HÄRTING Rechtsanwälte | Chausseestraße 13, 10115 Berlin | +49 30 28 30 57 40  

Dr. Martin Schirmbacher 

Fachanwalt für IT-Recht 

www.haerting.de 

www.twittter.com/mschirmbacher 

www.online-marketing-recht.de 


